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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar­
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau­
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini­
gungen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. 
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf­
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den 
beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung 
zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau­
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht­
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

Z44984,Q7 
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11. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 
1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der 

Kabelabschottung, "Curaflam-Schottsystem Kabelkitt" genannt, als Bauteil der Feuer­
widerstandsklasse S 90 nach DIN 4102-91 bei Einbau in Bauteile mindestens der Feuer­
widerstandsklasse F 90 (feuerbeständig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-AB, nach 
DIN 4102-22 . 

Die Kabelabschottung verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die 
Übertragung von Feuer und Rauch. 

1.1.2 Die Kabelabschottung muss aus einem Verschluss der Bauteilöffnung unter Verwendung 
einer Dichtungsmasse sowie ggf. von Schalungsrohren gemäß Abschnitt 2 bestehen. 

1.2 Anwendungsbereich 
1.2.1 Die Kabelabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wände aus Mauerwerk, Beton bzw. 

Stahlbeton oder Porenbeton und in mindestens 10 cm dicke leichte Trennwände in Stän­
derbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuer­
schutzplatlen oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in 
mindestens 15 cm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton 
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbeständig), Benennung (Kurz­
bezeichnung) F 90-AB nach DIN 4102-22, eingebaut werden. 

1.2.2 Für die Verwendung der Kabelabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren 
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider­
standsfähigen Unterdecke möglich ist, oder in leichten Trennwänden anderer Bauarten 
als nach Abschnitt 3.1.2 - ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. 

1.2.3 Die Abmessung der Kabelabschottung (dem lichten Rohbaumaß der Bauteilöffnung ent­
sprechend) darf einen Durchmesser von maximal 8 cm aufweisen. 

1.2.4 Die Dicke der Kabelabschottung muss in Wänden mindestens 10 cm und in Decken min­
destens 15 cm betragen. 

1.2.5 Durch die Kabelabschottung dürfen Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Licht­
wellenleiter) mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln hindurchgeführt werden. Die Größe 
des Außendurchmessers der einzelnen Kabel darf 18 mm nicht überschreiten. 

1.2.6 Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern), andere Teile oder Hilfs­
konstruktionen sowie Rohrleitungen aller Arten dürfen nicht durch die Kabelabscholtung 
hindurchgeführt werden. 

1.2.7 Nachträgliche Änderungen an der Kabelbelegung dürfen vorgenommen werden (z. B. 
Nachbelegung; s, Abschnitt 5). 

1.2.8 Es ist sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicherheit des 

2 
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angrenzenden Bauteils - auch im Brandfall- nicht beeinträchtigt wird. 

DIN 4102-9:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bautellen; 
Anforderungen und Prüfungen 

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen: Bauteile; Beg~ffe, Anforderungen und 
Prüfungen 



Seite 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1868 vom 12. November 2007 

2 

2.1 
2.1.1 

2.1.2 

2.2 
2.2.1 

2.2.2 
2.2.2.1 

Bestimmungen für die Bauprodukte 

Eigenschaften und Zusammensetzungen 
Schalungsrohre 
Für die Herstellung der Schalungsrohre muss der dämmschichtbildende Baustoff 
"ZZ Brandschutzdruckschaum BDS" oder "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N", Variante 0, 
gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-474 bzw. Nr. Z-19.11-1599 
verwendet werden. 
Dichtungsmasse 
Zum Erstellen der Kabelschottung und zum Verschließen aller Zwischenräume und Fugen 
innerhalb der Kabelabschottung muss der dämmschichtbildende Baustoff "Curaflam 
Kabelkitt" gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1852 verwendet 
werden. 

Herstellung und Kennzeichnung 
Herstellung der Schalungsrohre 
Die Schalungsrohre müssen aus einem der Baustoffe gemäß Abschnitt 2.1.1 hergestellt 
werden. Ihre Abmessungen müssen den Angaben auf Anlage 3 entsprechen. Die 
Rohdichte der Schalungsrohre muss (340 ± 100) kg/m3 betragen. 
Kennzeichnung 
Kennzeichnung der Schalungsrohre 
Die Verpackung der Schalungsrohre muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungs­
zeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder 
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzun­
gen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 
Jede Verpackungseinheit der Schalungsrohre fOr Kabelabschottungen nach dieser 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgen­
den Angaben erhalten: 

- Schalungsrohr für Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem Kabelkitt" 

- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit 

- Name des Herstellers 
- Zulassungsnummer: Z-19.15-1868 

- Herstellwerk 

- Herstellungsjahr: "" 
2.2.2.2 Kennzeichnung der Baustoffe nach den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 

Die Baustoffe müssen entsprechend den Bestimmungen der jeweils erteilten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet sein. 

2.2.2.3 Kennzeichnung der Kabelabschottung 

Z44ge4.07 

Jede Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit 
einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss; .A:'=""", .... 

- Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem Kabelkitt" 
der Feuerwiderstandsklasse S 90 
nach Zul.-Nr.: Z-19.15-1868 

- Name des Herstellers der Kabelabschottung 

- Herstellungsjahr: "" 
Das Schild ist jeweils neben der Kabelabschotlung am Bauteil zu befestigen. 
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2.2.3 Einbauanleitung 
Für die Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss der 
Antragsteller eine Einbauanleitung erstellen und dem Verarbeiter zur Verfügung stellen, 
die mindestens folgende Angaben enthalten muss: 

- Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Kabelabschottung eingebaut werden 
darf, - bei feuerbeständigen Montagewänden auch der Aufbau und die Beplankung -, 

Grundsätze für den Einbau der Kabelabschottung mit Angaben über die dafür zu ver­
wendenden Baustoffe (z. B. Dichtungsmasse, Schalungsrohr), 

Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottung, 

- Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel, 

- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge, 

- Hinweise auf zulässige Änderungen (z. B. Nachbelegung). 

2.3 Obereinstimmungsnachweis 

2.3.1 Allgemeines 
Die Bestätigung der Übereinstimmung der Schalungsrohre nach Abschnitt 2.2.1 mit den 
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstell­
werk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erst­
prüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle für Baupro­
dukte erfolgen. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

Z449S4.07 

In jedem Herstellwerk der Schalungsrohre nach Abschnitt! 2.2.1 ist eine werkseigene 
Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktions­
kontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der 
Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten 
Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ent­
sprechen. 
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten 
Maßnahmen einschließen: 

- Prüfung, dass für die Herstellung der Schalungsrohre ausschließlich die in dieser allge­
meinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden; 

- Prüfung der Rohdichte und der Abmessungen der Schalungsrohre mindestens einmal 
je Herstellungstag bei ständiger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtständiger 
Fertigung. 

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich­
nungen müssen mindestens fOlgende Angaben enthalten: 

- Bezeichnung der Bauprodukte 

- Art der Kontrolle oder Prüfung 

Datum der Herstellung und der Prüfung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials 

- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den 
Anforderungen 

- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Schalungsrohre, die den Anfor­
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit überein­
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abslellung des Mangels Ist - soweit technisch 
möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung 
unverzüglich zu wiederholen. 
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3 Bestimmungen für den Entwurf 

3.1 Bauteile 

3.1.1 Die Kabelabschottung darf in 

3.1.2 

3.1.3 
3.1.4 

3.1.5 

3.2 
3.2.1 

3.2.2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
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- Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 3, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10454 

oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41665, 

- leichte Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger 
Beplankung nach Abschnitt 3.1.2 oder 

- Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10454 oder aus Porenbeton gemäß 
DIN 42236 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 

eingebaut werden. 
Die leichten Trennwände müssen eine beidseitige Beplankung aus je zwei mindestens 
12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)7 Gipskarton-Feuerschutz-
platten (GKF) nach DIN 181808 haben. Der Aufbau dieser Wände muss im Übrigen den 
Bestimmungen von DIN 4102-49 für Wände der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gips­
karton-Feuerschutzplatten entsprechen. 
Wahlweise darf die Kabelabschottung auch in leichte Trennwände in Ständerbauart mit 
Stahlunterkonstruktion und ein- bzw. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrenn­
baren (Baustoffklasse DIN 41 02-A)7 zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut 
werden, wenn die Konstruktionsart den Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach 
DIN 4102-49 entspricht und die Feuerwiderstandsklasse F 90 durch ein allgemeines bau­
aufsichtliches Prüfzeugnis nachgewiesen ist. 
Die Wände und Decken müssen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen. 
Die Abmessungen und die Mindestdicke der Kabelabschottung müssen den Bestim­
mungen der Abschnitte 1.2.3 bzw. 1.2.4 entsprechen. 
Der Abstand zwischen Bauteilöffnungen für Kabelabschottungen nach dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung muss mindestens 10 mm betragen (s. Anlage 4). 

Kabel und Kabeltragekonstruktionen 

Der gesamte zulässige Querschnitt der Kabel nach Abschnitt 1.2.5 (bezogen auf den 
jeweiligen Außendurchmesser), die durch eine Kabelabschottung gemeinsam hindurch­
geführt werden dürfen, ergibt sich in Abhängigkeit von der jeweiligen Größe der Rohbau­
öffnung unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere 
bezüglich der erforderlichen Mindestabstände zwischen den einzelnen Kabeln; er darf 
jedoch nicht mehr als 60 % der Rohbauöffnung betragen. 
Bei Ausführung der Kabelschottung mit Schalungsrohr dürfen die Kabel an der Innenseite 
des Schalungsrohres anliegen. Andernfalls dürfen die Kabel an der Innenseite der 
Öffnungslaibung anliegen. "","""'~'" /7 ~ ~, 

DIN 1053-1: 
DIN 1045: 

DIN 4166: 

DIN 4223: 

DIN 4102-1:1998-05 

DlN 18180: 

DIN 41024:1994-03 

I \ 
~I t i 

\-o.~'.t1:t"tj: 
Mauerwerk; Berechnung und Ausführung {in der jeweils geltenden s abS'eh'" '. 

""~ .~eh."" Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung (in der j ~emten 

Ausgabe) " 
Porenbeton,Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatlen (in der jeweif1lI"'~_~rr 
Ausgabe) 
Bewehrte Dach- und Deckenplatlen aus dampfgehärtetem Ga5- und Schaumbeton; 
Richtlinien für Bemessung, Herstellung, Verwendung und Prüfung (in der jeweils 
geltenden Ausgabe) 
Brandverhalten von Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe. Anforderungen und 
Prüfungen 
Gipskartonplatten; Arten. Anforderungen. Prüfung (in der jeweils geltenden Ausgabe) 
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung 
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 
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3.2.3 Die vor der Kabelabschottung endenden Kabeltragekonstruktionen sind so am angren­
zenden Bauwerk zu befestigen, dass im Brandfall eine zusätzliche mechanische Bean­
spruchung der Kabelabschottung nicht auftreten kann. 

3.3 Nachbelegungsvorkehrungen 
Als Nachbelegungsvorkehrung dürfen auch Kabelabschottungen nach dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung hergestellt werden, die noch nicht mit Kabeln belegt sind. 

3.4 Sicherungsmaßnahmen 
Bei Einbau der Kabelabscholtung in Wände sind die ersten Halterungen (Unt 
ungen) der Kabel beidseitig der Abschottung in einem Abstand ::;;12 cm anzuo 
Halterungen müssen nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A)7 sein. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

4.1 Leichte Trennwände 
Im Bereich der Rohbauöffnung müssen Schalungsrohre nach Abschnitt 2.2.1 
werden, wobei die Länge der Schalungsrohre der Dicke des Bauteils im Bereich der 
Kabelabschottung entsprechen und mit den Bauteilaußenseiten bündig abschließen 
muss. 

4.2 Massivwände 
Wahlweise dürfen im Bereich der Rohbauöffnung Schalungsrohre nach Abschnitt 2.2.1 
angeordnet werden. 
Sofern die Kabelabschottung unter Verwendung von Schalungsrohren nach Ab­
schnitt 2.2.1 ausgeführt wird, dürfen diese mittig oder einseitig bündig in die Wand einge­
setzt werden. Sie dürfen jedoch nicht über die Bauteilaußenkanten hinausragen. 

4.3 Belegung der Kabelabschottung 
Vor dem Verschluss der Restöffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung 
der Kabelabschottung den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.5 und 1.2.6 sowie des Ab­
schnitts 3.2 entspricht. 

4.4 Verarbeitung der Bauprodukte 
4.4.1 Vor Herstellung der Kabelabschottung müssen die Laibungen der Bauteilöffnungen ggf. 

gereinigt und entstaubt werden. 
4.4.2 Bei Einbau der Kabelabschottung in Wände sind die Fugen und Zwickel zwischen den 

Kabeln vollständig mit der Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 zu verfüllen. 
Anschließend sind die verbleibenden Hohlräume zwischen den Kabeln und der 
Bauteillaibung bzw. dem Schalungsrohr von unten nach oben fortschreitend so mit der 
Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 zu verfüllen, dass die gesamte Restöffnung über 
eine Tiefe von mindestens 10 cm vollständig dicht verfüllt ist. 

4.4.3 Bei Verwendung von Schalungsrohren sind die Fugen zwischen den Schalungsrohren 
und der Bauteillaibung mit mineralischem Mörtel oder der Dichtungsmasse nach Ab­
schnitt 2.1.2 oder mit Gipsspachtel auf jeder Wandseite mindestens 2 cm tief auszufüllen 
(s. Anlage 1). 

4.4.4 Bei Einbau der Kabelabschottung in Decken ist deckenunterseitig eine geeignete Scha­
lungshilfe (z. B. aus Pappe) zu verwenden, die im Bereich der Kabel entsprechend auszu­
schneiden ist. 

Z44984,Q7 

Die verbleibende Restöffnung zwischen den Kabeln und der Bauteillaibung ist über ihre 
gesamte Tiefe von der Deckenoberseite aus mit der Dichtungsmasse nach Ab­
schnitt 2.1.2 vollständig so auszufüllen, dass ein fester und dichter Anschluss an die 
umgebende Laibung entsteht und die gesamte Restöffnung über eine Tiefe von 
mindestens 15 cm vollständig dicht verfüllt ist (s. Anlage 2). Nach dem Aushärten des 
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Schaums ist die Schalungshilfe zu entfernen. Schwer zugängliche Stellen sind ggf. von 
der Deckenunterseite nachzuarbeiten. 

4.4.5 Für die Ausführung der Kabelabschottung sind im Übrigen die Angaben der Einbau­
anleitung zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3). 

4.5 Übereinstimmungsbestätigung 
Der Unternehmer, der die Kabelabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt, muss für 
jedes Bauvorhaben eine Übereinstimmungsbestätigung ausstellen, rnit der er bescheinigt, 
dass die von ihm ausgeführte Kabelabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster für diese Bescheinigung s. Anlage 5). 
Diese Bescheinigung ist dern Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die 
zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen. 

5 Bestimmungen für die Nachbelegung 

Bolze 

Z44984,07 

Sofern die Belegung der Kabelabschottung dies gestattet (s. Abschnitt 4.3), dürfen zur 
nachträglichen Verlegung einzelner Kabel Öffnungen hergestellt werden. Die Öffnungs­
größe muss einen um 10 rnm größeren Durchmesser aufweisen als das zur Nachbele­
gung vorgesehene Kabel. Die verbleibende Fuge muss nach dem Durchführen des Nach­
belegungskabels abschließend in der gesamten Schottdicke mit der Dichtungsrnasse 
nach Abschnitt 2.1.2 vollständig verschlossen werden. (s. Abschnitt 4.4). 
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[ern] [ern] 

:: 10,0 :: 10,0 

Anlage 1 
zur Zulassung 
Nr.: Z-19.15-1868 
vom 12.11.2007 
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Massivdecke 
"Curaflam® Kabelkilt" 

Feuerwider-
standsklasse 

S 90 

Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem KabelkiU" 
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 

- Einbau in Massivdecken -

Maße in cm 

Deekendieke Seholtdieke 
e b 

[em) [em) 

::: 15,0 ::: 15,0 

Anlage 2 
zur Zulassung 
Nr.: Z-19.15-1868 
vom 12.11.2007 



Schalungsrohr 
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Wand stärke 
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[mm] 

DämmschichtbIldender Baustoff gemäß 
;': 10,0 Abschnitt 2.1.1 

Anlage 3 Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem Kabelkitt" 
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 

- Schalungsrohr -

zur Zulassung 
Nr.: Z-19.15-1868 
vom 12.11.2007 
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Äl}ordnung (Varianten): 
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Maße in cm 

Kabelabschottung "Curaflam-Schottsystem Kabelkitt" 
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 

- Anordnung (Varianten) -

Anlage 4 
zur Zulassung 
Nr.: Z-19.15-1868 
vom 12.11 .2007 
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Übereinstimmungsbestätigung 

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en) (Zulassungs. 
gegenstand) hergestellt hat 
Baustelle bzw. Gebäude: ... . 

- Datum der Herstellung: ... . 
- Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung(en): S ... 

Hiermit wird bestätigt, dass 

- die Kabelabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse S ... zum Einbau in Wände') und 
Decken') der Feuerwiderstandsklasse F '" hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und 
unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: 
Z·19.15· .... des Deutschen Instituts für Bautechnik vom .... (und ggf. der Bestimmungen 
der Änderungs· und Ergänzungsbescheide vom .... ) hergestellt und eingebaut wurde(n) 
und 

- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z.B. 
Schottmassen, Mineralfaserplatten, Rahmen) entsprechend den Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren . 

• ) Nichtzutreffendes streichen 

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift) 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die 
zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.) 

I-----------------------.~ ... ~----,.---------j 

Kabelabschottung "Curaflam~Schottsystem Kabelkitt" 
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 

• Übereinstimmungsbestätigung -

Anlage 5 
zur Zulassung 
Nr. Z·19.15-1868 
vom 12.11.2007 


